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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber fragt nach dem Besteuerungsrecht für Einkünfte von EU-Bürgern mit selbststän-
diger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb in Deutschland. 

 

2. Beschränkte Steuerpflicht für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit und Gewerbebetrieb 

Werkvertragsnehmer können einkommensteuerrechtlich entweder Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
oder, wenn sie einen Katalogberuf im Sinne des § 18 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) ausü-
ben, Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit erzielen. 

Das Besteuerungsrecht für ihre Tätigkeit in Deutschland liegt grundsätzlich beim Wohnsitzstaat 
(Art. 14 OECD-Musterabkommen1).  

In älteren Doppelbesteuerungsabkommen wird vom Arbeitsortprinzip ausgegangen. Einkünfte 
aus selbstständiger Tätigkeit können nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem die per-
sönliche Tätigkeit ausgeübt wird, aus der die Einkünfte herrühren (so bspw. Art. 12 Abs. 1 Dop-
pelbesteuerungsabkommen Frankreich {DBA}). 

„Für die Qualifikation des Gewinnanteils eines Mitunternehmers kommen auf DBA-Ebene der 
Artikel über Unternehmensgewinne (Art. 7 OECD-MA) und der Dividendenartikel (Art. 10 OECD-
MA) in Betracht. Ist der einzelne Mitunternehmer abkommensberechtigt, so gehört sein Gewinn-
anteil zu Art. 7 OECD-MA. Ist auf DBA-Ebene jedoch die Personengesellschaft abkommensbe-
rechtigt, werden die “Gewinnanteile“ als Dividenden (Art. 10 OECD-MA) qualifiziert.“2  

Weisen die Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland das Besteuerungsrecht zu, so sieht § 49 
Absatz 1 Nr. 2 EStG die beschränkte Steuerpflicht für inländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
vor, für die im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird. Einkünfte aus selbstständiger Tätig-
keit sind gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 3 EStG diejenigen, die im Inland ausgeübt oder verwertet werden, 
oder für die im Inland eine feste Einrichtung oder eine Betriebsstätte unterhalten wird. 

* * * 

                                     

1 Alte Fassung: in der aktuellen Fassung des OECD-Musterabkommen wurde die Regelung für Einkünfte aus 
selbstständiger Tätigkeit entfernt 

2 Ostendorf, Claudia: Behandlung von Sondervergütung der Mitunternehmer im internationalen Steuerrecht; S. 
162 


